
  
 

 

Entschliessung Bundesarbeitskreis Insolvenzgerichte  (BAKinso) e.V. –  

Herbsttagung 16.11.2010  

 

Für eine Neuausrichtung der Vergütung in 
Insolvenzverfahren 
 
Das Vergütungsrecht selbst hat sich in den vergange nen 10 Jahren zu einem 
höchst diffizilen eigenen Rechtsgebiet entwickelt.  
 
Die derzeitige Vergütung nach der InsVV setzt keine  entscheidenden 
verfahrensfördernden Anreize oder Impulse, sondern verharrt in einem reinen 
Tätigkeitsbezug, ohne Qualität und Erfolg in angeme ssener Weise zur Basis 
der Vergütung zu machen. 
 
Für eine am Wohl der Gläubiger orientierte massesch onende , aber auch 
gerechte und angemessene Verwaltervergütungsfestset zung verfügen die 
Gerichte nicht über die notwendigen Informationen z u den Kostenstrukturen, 
der Organisation und  die angemessenen Deckungsbeit räge vergleichbarer 
Berufsgruppen, sodass es zu verdeckten und weiteren  Vergütungen kommt, 
die für die Gerichte nicht immer erkennbar sind. Di es gilt insbesondere auch 
für die weiterhin möglichen Zusatzerträge der Verwa lter aus unmittelbaren und 
mittelbaren Beteiligungen, Dienstleisterprovisionen   etc.  
 
Die Gläubigerschaft hat nach dem derzeitigen System  der Veröffentlichung der 
Festsetzungsentscheidung  ohne Angabe zur Höhe kein  wirklich wirksames 
Eingriffsrecht; der Gläubigerausschuss ist diesbezü glich sogar völlig rechtlos 
gestellt. 
 
Der BAKinso hält das Vergütungsrecht für insgesamt dringend reformbedürftig 
und regt an, die Gläubigerbeteiligung bei der Vergü tungsfestsetzung zu 
stärken und das Vergütungssystem praktikabel und tr ansparent zu gestalten. 
 
Dem Vorstand/Beirat des BAKInso wird die Erstellung einer weiteren Entschließung zu dem 
Thema hinsichtlich von Vorschlägen/Forderungen zur Umsetzung übergeben. 
Einstimmig angenommen. 
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